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1

EINLEITUNG

§ 1 Vorbemerkung 

„Être homme c’est précisément être responsable. C’est connaître la honte en face 
d’une misère qui ne semblait pas venir de soi (...). C’est sentir, en posant sa pierre, 
que l’on contribue à bâtir le monde.“1

Mensch zu sein, heißt verantwortlich zu sein (...), so Saint-Exupéry. Einen kleinen 
Ausschnitt aus diesem „Mensch - sein“ soll die vorliegende Arbeit näher in Augen-
schein nehmen: Wann hat eine Person, die für jemand anderen tätig ist, einen bei ei-
nem außenstehenden Dritten verursachten Schaden persönlich zu verantworten und zu 
ersetzen? Diese Frage ist heute zum Teil von existenzieller Bedeutung. Denn vor al-
lem in der Arbeitswelt vereinfacht die zunehmende Technisierung einerseits die Ar-
beitsabläufe, andererseits erhöht sie aber auch die Zahl und Schwere möglicher Scha-
densfälle erheblich. So erreichen Schäden, die heute durch kleine Unachtsamkeiten 
entstehen können, schnell eine Größenordnung, die von dem Einkommen eines einfa-
chen Angestellten regelmäßig nicht zu ersetzen ist. Zu den Lebensbedingungen in der 
modernen Industriegesellschaft zählt somit ein erhöhtes Schadensrisiko. Häufig wird 
es sich der Schädiger daher gar nicht mehr leisten können, dieses Schadensrisiko zu 
tragen oder, um mit den Worten von Saint-Exupéry zu sprechen, verantwortlich und 
damit Mensch zu sein.

§ 2 Ziel der Untersuchung 

Die vorliegende Arbeit stellt vergleichend die deliktische Außenhaftung von Verrich-
tungsgehilfen in Frankreich und Deutschland dar. Hintergrund der Untersuchung ist 
die in beiden Ländern in Literatur und Rechtsprechung intensiv geführte Diskussion 
dieser Frage.

1. In Deutschland findet die Auseinandersetzung seit Jahren vor allem im Rahmen der 
Arbeitnehmerhaftung statt. Diese hat sich, zumindest das Innenverhältnis zum Arbeit-
geber betreffend, durch die Grundsätze des innerbetrieblichen Schadensausgleichs2

erheblich von den allgemeinen Regeln des BGB entfernt und ist zu einer reinen, die 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Arbeitnehmers immer im Blick habenden Billig-
keitshaftung mutiert.3 Im Außenverhältnis gegenüber einem geschädigten Dritten 

                                              

1 Saint-Exupéry, Terre des hommes, Gallimard, 1941, S. 55. 
2 Vgl. BAG DB 1994, 2237; BGH NZA 1994, 270 f.; Brox/Walker, DB 1985, 1469; Däubler, NJW 
1986, 857, 869; Wohlgemuth, DB 1991, 910 ; Sandmann, S. 4 ff. 
3 Sandmann, S. 1. 
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steht dem Angestellten dagegen eine solche Haftungsbeschränkung nicht zu. Er kann 
derzeit nur über den Freistellungs- bzw. Regressanspruch von seinem Arbeitgeber 
Befreiung von dem gegen ihn gerichteten Ersatzanspruch des Dritten verlangen. Und 
dann auch nur in Höhe des arbeitgeberischen Haftungsanteils. All dies nützt ihm je-
doch nichts, wenn der Arbeitgeber insolvent wird. Und in Zeiten hoher Insolvenzzah-
len ist der Eintritt des Konkurses des Arbeitgebers kein zu vernachlässigendes Risiko 
mehr. Er ist heute vielmehr ein „ganz alltäglicher Betriebsunfall“.4 Es stellt sich also 
die Frage, ob diese Haftungsverteilung in einer Zeit immer schneller fortschreitender 
Industrialisierung noch angemessen ist.  

Obwohl die herrschende Meinung in der Literatur grundsätzlich darin übereinstimmt, 
dass die unbeschränkte Außenhaftung der Arbeitnehmer unbillig ist, dauert der Streit 
über die Möglichkeiten zur Beschränkung der Haftung bis heute an. Voraussetzungen, 
Umfang und Rechtsgrund sind bisher nicht geklärt. Zahlreiche, sich systematisch und 
dogmatisch voneinander unterscheidende Lösungsvorschläge konnten keine zufrieden 
stellende Lösung finden.5 So gilt heute immer noch, dass der Arbeitnehmer die ihm 
zustehenden Freistellungs- und Regressansprüche gegen den Arbeitgeber nicht mehr 
realisieren kann, sobald dieser in die Insolvenz fällt. Deshalb droht heute nahezu je-
dem Arbeitnehmer, dem ein Missgeschick unterläuft, der persönliche Ruin, wenn er 
mit Schadensersatzansprüchen konfrontiert wird, die er im Laufe seines gesamten 
Lebens nicht begleichen kann. Obwohl also eine Neuordnung des Haftungsrechts in 
diesem Bereich unausweichlich erscheint, hat sich auch der Gesetzgeber bisher nicht 
zu einem Tätigwerden entschließen können. Damit bleibt das Problem der Beschrän-
kung der Außenhaftung des Verrichtungsgehilfen/Arbeitnehmers von uneinge-
schränkter Aktualität im deutschen Recht, 

Da die Diskussion im deutschen Recht aber weitgehend erschöpft ist, liegt ein Ver-
gleich mit den Problemlösungen anderer Rechtsordnungen nahe. Ein Blick auf das 
französische Recht drängt sich dabei geradezu auf. Das französische Deliktsrecht ist 
auch heute noch zu einem großen Teil mit nur unwesentlichen Ergänzungen und Zu-
sätzen zum ursprünglichen Text in den Art. 1382 – 1386 Cc geregelt. Dennoch ist es 
der Rechtsprechung immer wieder gelungen, den seit Inkrafttreten des Gesetzes im 
Jahre 1804 gänzlich veränderten Anforderungen nicht nur gerecht zu werden, sondern 
im Vergleich zu deliktsrechtlichen Regelungen anderer Rechtsordnungen immer wie-

                                              

4 Beckers, S. 5. 
5 Vgl. nur die verschiedenen Ansätze bei Beckers, Die Außenhaftung des Arbeitnehmers, 1996; Klein-

diek, Deliktshaftung und juristische Person, 1996; Otto/Schwarze, Die Haftung des Arbeitnehmers, 
1998; Sandmann, Die Haftung von Arbeitnehmern, Geschäftsführern und leitenden Angestellten, 
2001. 
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TEIL I: Die „Ausgangslage“ der Haftung des 
       Verrichtungsgehilfen  

Kap. 1 Haftungsbegründende Tatbestände in Frankreich 

Das französische Deliktsrecht unterscheidet zwischen der Haftung für eigenes Han-
deln (Art. 1382, 1383 Cc), der Haftung für Sachen (Art. 1384 al. 1 Cc) sowie der Haf-
tung für Dritte (Art. 1384 Cc). Alle drei Gruppen sind für die Eigenhaftung von Hilfs-
personen von Bedeutung. Die ersten beiden können die Haftung der Hilfsperson be-
gründen, während die dritte – so jedenfalls das herkömmliche Verständnis – dem 
Primärschädiger, also der Hilfsperson, einen weiteren Schuldner, den Geschäftsherrn, 
zur die Seite stellt.

§ 1 Rechtsquellen des französischen Deliktsrechts 

Das französische Deliktsrecht ist im „Code civil“ (Cc) in fünf Artikeln geregelt (Artt. 
1382 – 1386). Sie sind unter der Überschrift „Des délits et des quasi délits“ zusam-
mengefasst. Unter „délits“ ist die vorsätzliche Schadenszufügung zu verstehen, wäh-
rend die Fahrlässigkeitstaten unter dem Begriff „quasi-délits“ zusammengefasst wer-
den. Es lassen sich drei Gruppen unterscheiden:26

Die Generalklauseln des Deliktsrechts, Artt. 1382, 1383 Cc, enthalten die Haftung für 
eigenes Handeln wegen vorsätzlicher bzw. fahrlässiger Schadensverursachung 
(„responsabilité du fait personnel“). 

Die Sondertatbestände des Art. 1384 al. 1 Cc („fait des personnes dont on doit 
répondre“) sowie Art. 1384 al. 4 – 6 Cc („ responsabilité du fait d’autrui“) normieren 
die Haftung für Dritte. 

Art. 1384 al. 1 – 3 Cc regelt die Haftung für durch Sachen angerichtete Schäden 
(„responsabilité du fait des choses“). 

Eine besondere Regelung für die Haftung Geistesgestörter findet sich in Art. 489 - 2 
Cc. Ferner finden sich gesetzliche Vorschriften bzgl. einer Haftung infolge des Risi-
kos eines Betriebs einer besonders gefahrenträchtigen Einrichtung27. So können bei-
spielsweise Schäden, die durch Luftfahrzeuge, durch Seilbahnen, durch Kernenergie, 
durch andere behördlich genehmigte Anlagen entstanden sind, geltend gemacht wer-
den.

                                              

26 Vgl. Hübner/Constantinesco, S. 201 ff. ; Sonnenberger, 2 O 4, S. 445 ff. 
27 Vgl. Ferid/Sonnenberger, 2 O 360 ff, S. 511. 
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Durch Gesetz vom 5. Juli 1985 ist das Verkehrsunfallhaftpflichtrecht des „Code civil“ 
gesondert geregelt worden. 

§ 2 Haftung für eigenes Handeln 

A. Artt. 1382, 1383 Cc28

Grundlage der Haftung für die vorsätzliche Schädigung durch eigenes Verhalten ist 
Art. 1382 Cc:

„Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui 
par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.“29

Art. 1383 Cc stellt dem Vorsatz die Fahrlässigkeit („imprudence, négligence“) gleich: 

„Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, 
mais encore par sa négligence ou par son imprudence.“30

Dabei spielt die Unterscheidung zwischen „délit“ (Vorsatz) und „quasi – délit“ (Fahr-
lässigkeit) eigentlich keine Rolle, man könnte beides unter dem Wort „délit“ zusam-
menfassen.31 Zum Schadensersatz verpflichtet demnach jedes menschliche Verhalten, 
das auf einer „faute“ beruht und einen Schaden herbeiführt. Der Gesetzgeber hat sich 
darauf beschränkt, ein allgemeines deliktsrechtliches Prinzip in Form einer General-
klausel zu formulieren. Er wollte lediglich eine dem herkömmlichen französischen 
Rechtsempfinden entsprechende Grundregel der deliktischen Verantwortlichkeit auf-
stellen, die nahezu unbegrenzter Anwendung fähig ist.32 Aufgabe der Rechtsprechung 
war es somit, diesen „praktisch unbegrenzten Anwendungsbereich“33 von Artt. 1382, 
1383 Cc zu präzisieren bzw. einzuschränken. Sie hat dabei drei Kriterien herausgear-
beitet:

1. einen Schaden („dommage“, „préjudice“) 

2. eine haftungsbegründende Handlung („faute“, „fait fautif“) 

3. einen Kausalzusammenhang zwischen „faute“ und Schaden („lien oder rapport 
de causalité“) 

                                              

28 Eine ausführliche Darstellung der Haftung aus Art. 1382, 1383 Cc findet sich bei Biesalski: Grund-
züge der Deliktshaftung nach Art. 1382, 1383 Cc im französischen Recht, Mannheim, 1975. 
29 „Jedes Verhalten eines Menschen, das einem anderen Schaden zufügt, verpflichtet denjenigen, durch 
dessen „faute“ der Schaden entstanden ist, zum Schadenersatz.“ 
30 „Man haftet nicht nur für den Schaden, den man durch eigenes Verhalten verursacht, sondern auch 
für denjenigen, den man durch Fahrlässigkeit oder Nachlässigkeit herbeiführt.“ 
31 Biesalski, S. 5. 
32 Mazeaud/Tunc, I, n° 43, S. 52. 
33 Mazeaud/Tunc, I, aaO. 
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Von besonderem Interesse für das Thema dieser Arbeit ist allein das Merkmal der 
haftungsbegründenden Handlung, der „faute“. Die Voraussetzungen „dommage“ und 
„lien de causalité“ werden deswegen im Folgenden nur kurz erläutert.34

B. „Dommage“ 

Ersetzt wird sowohl der materielle („dommage matériel“) als auch der immaterielle 
(„dommage moral“) Schaden.35 Ersterer umfasst jeden Vermögensschaden, letzterer 
jeden Schaden, der nicht Vermögensschaden ist. Damit ein Schadensersatzanspruch 
aber überhaupt erst entstehen kann, muss der Schädiger ein rechtlich geschütztes Inte-
resse des Geschädigten verletzt haben, ein „intérêt légitime juridiquement protégé“.36

Sobald das Interesse des Geschädigten nicht durch Recht oder Moral gedeckt ist, ent-
steht keine Verpflichtung, den verursachten Schaden zu ersetzen.37 Mit Hilfe dieser 
Einschränkung werden von der französischen Rechtsprechung insbesondere Klagen 
abgewiesen, mit denen der Kläger seelische Schäden geltend macht, die er durch die 
Verletzung oder den Tod von ihm nahe stehenden, aber nicht unmittelbar verwandten 
Personen erlitten hat.38 Der Schadensbegriff hat hier also eine haftungsbegrenzende 
Wirkung, vergleichbar zu §§ 844, 845 BGB.39 Eine weitere Einschränkung wird 
durch die Triasformel „direct, actuel und certain“ mehr oder weniger erfolgreich ver-
sucht.40

C. „Faute“ 

Zentrales Problem der deliktischen Haftung ist unbestritten die Auslegung der „fau-
te“.41 Da der Gesetzgeber diesen Begriff weder definiert noch sonst irgendwelche 
Anhaltspunkte für eine genaue Bestimmung gegeben hat, besteht keine Klarheit und 
erst Recht keine Einigkeit über ihr Wesen und ihren Inhalt. So heißt es dann auch bei 
Mazeaud/Tunc: 42

                                              

34 Eine ausführliche Darstellung der Haftungsvoraussetzungen findet sich in der deutschsprachigen 
Literatur bei Biesalski, S. 8 – 41 bzw. S. 108 – 134. v. Bar/Gotthardt, Deliktsrecht in Europa, Frank-
reich, S. 22 f. 
35 Carbonnier, IV, n° 205 ff, S. 359 ff. ; Flour/Aubert/Savaux, n° 134, S. 123. 
36 Biesalski, S. 20; Kauffmann, S. 6.  
37 Marty/Raynaud, II, 1 n° 378 ff., S. 356 ff.; Biesalski, S. 20. 
38 Kauffmann, S. 7. 
39 Kauffmann, aaO.    
40 Vgl. v. Bar/Gotthardt, Deliktsrecht in Europa, Frankreich, S. 22 f; in der französischen Literatur statt 
aller Flour/Aubert/Savaux, n° 135, S. 124 ff.. 
41 Ferid/Sonnenberger, 2 O 102, S. 460. 
42 Mazeaud/Tunc, I, n° 380, S. 460. 
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„(…) préciser  la notion de faute est sans doute l’un des points les plus délicats 
soulevés par le problème de la responsablité civile.“ 

Für sie ist die „faute“ ein „erreur de conduite, telle qu’elle n’aurait pas été commise 
par une personne avisée, placée dans les mêmes circonstances exterieures que l’auteur 
du dommage“.43 Für Savatier gilt: 

„(…) la faute [est] l’inexecution d’un devoir que l’agent pouvait connaître et 
observer.“44

Und Planiol betrachtet sie als „manquement/l’inéxecution à/d’une obligation 
préexistante“45 bzw. als „acte contraire à la loi“46. Häufige Auffassung ist deswegen, 
dass eine Definition der „faute“ nicht zu erreichen sei.47 „Mit faute“ sei ein Unwertur-
teil gemeint, in das sowohl soziale als auch sittlich-moralische Elemente einfließen.48

„Fait fautif“ sei schlechthin ein fehlerhaftes Verhalten49, so dass die juristische Auf-
gabe von vornherein nicht in einer darüber hinausgehenden generellen Definition, 
sondern nur in einer Analyse der einzelnen Fallgruppen liegen könne.50

In Anlehnung an die deutsche Dogmatik lassen sich jedoch bestimmte Voraussetzun-
gen erkennen, die - liegen sie vor -  eine „faute“ begründen können.51 Zum einen 
muss ein „fait de l’homme“ gegeben sein. Dieser muss von der Rechtsordnung miss-
billigt werden, also rechtswidrig sein. Zuletzt musste nach – inzwischen wohl überhol-
ter52- Ansicht der Gerichte auch  das Verhalten dem Täter subjektiv vorwerfbar sein. 
Die französische „faute“ stellt also nicht nur wie im deutschen Recht die rechtstechni-
sche Bewertung eines bestimmten Verhaltens dar, sondern erfasst alle drei Elemente, 
die eine Deliktshandlung im deutschen Sinn bestimmen. Dabei werden die genannten 
Elemente aber nicht in dieser Deutlichkeit und Klarheit voneinander unterschieden.  

Hinzu kommt, dass die einzelnen Kriterien in der Literatur unterschiedlich gewichtet 
werden: Für die Anhänger einer „faute subjective“ hat die „faute“ zwei Voraussetzun-
gen: den objektiven Rechtsverstoß („culpabilité“, „illecéité“) und dessen Vorwerfbar-
keit („imputabilité“). Dieser Ansicht liegen moralisch-sittliche Erwägungen zugrun-

                                              

43 Mazeaud/Tunc, I, n° 439, S. 504. 
44 Savatier, I, n° 4, S. 5. 
45 Rev. crit. 58 (1909), 283 ff.. 
46 Planiol/Ripert et Boulanger, II, n° 933. 
47 in diesem Sinn: Flour/Aubert/Savaux, n° 98, S. 93. 
48 Terré/Simler/Lequette, n° 722, S. 697. 
49 Aubry&Rau/Esmein, VI, n° 444, S. 425. 
50 Dalloz, Rép Dr Civ, Responsabilité (en général), n° 17 ; JCl civ art 1382 – 1383 1re partie fasc II 1er

cahier  n°23. 
51 So Heldrich, S. 24 ff. 
52 Vgl. hierzu unten S. 11 ff. 
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TEIL II: Die Entwicklung der Haftung nach   
     Art. 1384 al. 5 Cc 

Kap. 1 Haftung nach Art. 1384 al. 5 Cc 

§ 1 Rechtsquellen 

Die Haftung des „commettant“ für seinen „préposé“ ist in Art. 1384 al. 1 Cc in Ver-
bindung mit Art. 1384. al. 5 Cc geregelt.  Art. 1384 al. 1 Cc lautet:  

„On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre 
fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit 
répondre, (…).“280

Art. 1384 al. 5 Cc lautet: 

„Les maîtres et les commettants (sont responsables), du dommage causé par leurs 
domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. “281

Es besteht Einigkeit dahingehend, dass die Beziehung „commettants“ und „préposés“ 
die Oberbegriffe darstellen und somit die Beziehung „maîtres – domestiques“ mit ein-
schließen.282

§ 2 Rechtsnatur der Haftung

Zwar wird von französischen Autoren immer wieder betont, dass die Suche nach einer 
Begründung für die Haftung des „commettant“ eine der enttäuschendsten Erfahrungen 
ist, die es gibt: 

„La recherche de ce fondement [de la responsabilité du commettant] est, 
certainment, l’une des plus décevantes qui soient. “283

Denn trotz vieler Begründungsversuche ist es keiner Theorie wirklich gelungen, alle 
Umstände der Haftung zu erklären.284 Dennoch sollen die verschiedenen Ansätze 
kurz dargestellt werden, da die Frage durch das Urteil „Costedoat“ der „Assemblée 
plénière“ erneut aufgeworfen wird. 

                                              

280 „Man haftet nicht nur für den Schaden, den man durch eigenes Verhalten verursacht, sondern auch 
für denjenigen, der durch Pesonen verursacht ist, für die man haftet (...).“ 
281 „Dienstherrn und Geschäftsherrn (haften) für den Schaden, der von ihren Dienstboten und Verrich-
tungsgehilfen in Wahrnehmnung derjenigen Aufgaben verursacht worden ist, zu deren Erfüllung sie 
sie beschäftigen.“ 
282Terré/Simler/Lequette, n° 789, S. 724, Le Tourneau/Cadiet, n° 6500; Mazeaud/Tunc, I, n° 869 ; 
Flour/Aubert/Savaux, n° 203, S. 195; Heldrich, S. 51; Ferid/Sonnenberger, Bd. II, 2 O 221. 
283 Flour/Aubert/Savaux, n° 203, S. 196. 
284 Terré/Simler/Lequette, n° 802, S. 651. 
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A. Verschuldenshaftung 

Ursprünglich wurde in der Haftung des „commettant“ eine Haftung für ein vermutetes 
Verschulden gesehen: Verursachte der Gehilfe einen Schaden, so hatte der Geschäfts-
herr für ein vermutetes Auswahlverschulden, eine „culpa in eligendo“, oder ein ver-
mutetes Überwachungsverschulden, eine „culpa in vigilando“, einzustehen. Diese 
Vermutung war allerdings unwiderlegbar. Denn Art. 1384 Cc sieht keine Entlas-
tungsmöglichkeit des „commettant“ vor. Der Geschäftsherr kann sich weder durch 
den Nachweis einer sorgfältigen Auswahl seines Gehilfen, noch durch den Nachweis 
einer sorgfältigen Überwachung von der Haftung befreien.

Damit ist aber die Berufung auf eine Verschuldenshaftung nur ein künstliches Kon-
strukt. Denn ein Verschulden zu vermuten, ohne den Beweis des Gegenteils zuzulas-
sen, heißt nichts anderes, als festzustellen, dass jemand auch ohne Verschulden haftet. 
Ein Verschulden ist für die Haftung nicht ausschlaggebend.  

B. Risikotheorie 

So suchte man schon bald die Begründung für die Haftung des „commettant“ in der 
Überlegung, dass derjenige, der aus der Tätigkeit eines Gehilfen einen Vorteil zieht, 
auch die damit verbundenen Gefahren tragen soll.285 Stellvertretend für viele sei an 
dieser Stelle Planiol zitiert. Er schrieb im Jahr 1909: 

„Quiconque entreprend un travail pour en tirer un profit pécuniaire accepte 
nécessairement, comme contrepartie inévitable, le risque des dommages injustes 
que ce travail peut causer à autrui. Ce principe est d’une évidence éclactante si la 
personne travaille seule; il reçoit une extension, dont l’équité se démontre par le 
raisonnement, si la personne qui spécule sur l’exécution du travail en emploie 
d’autres sous ses ordres pour l’executer... Ce principe qu’on pourrait appeler la loi 
de connexité entre le profit et le risque286 (...) c’est lui qui est la base unique de la 
véritable responsabilité du fait d’autrui (...)“.287   

Nach dieser Theorie findet keine Prüfung der Pflichtwidrigkeit des dem Verantwortli-
chen vorgeworfenen Verhaltens statt. Die Haftungsfrage reduziert sich auf die Prü-
                                              

285 Dorwling-Carter, Gaz.Pal. 1988.2, S. 640, 641. 
286 So spricht man auch von der „theorie du risque-profit“ 
287 Zitiert nach Mazeaud/Tunc, n° 932, S. 1009: “Jeder, der arbeitet, um damit Geld zu verdienen, ak-
zeptiert notwendigerweise als unvermeidliches Gegenstück das Risiko eines ungerechten Schadens, 
den die Arbeit einem anderen zufügen kann. Dieses Prinzip liegt auf der Hand, wenn die Person allein 
arbeitet; es erfährt eine Ausdehnung (...), wenn die Person zur Ausführung der Arbeit andere heran-
zieht, die unter seinen Anweisungen handeln (...). Dieses Prinzip, das man das Gesetz der Konnexität 
zwischen Profit und Risiko nennen könnte, (...) es ist die einzige Grundlage der Haftung für jemand 
anderen (...).“
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fung der Kausalität eines bestimmten Verhaltens. Bei der „théorie du risque“ handelt 
es sich also um eine reine Verursacherhaftung.288 Sie hat sich bislang nicht allgemein 
durchsetzen können, wird aber in immer mehr Gebieten angewendet. Es haben z.B. 
Rechtsprechung und Lehre die in Art. 1384 Cc gebrauchte Formulierung, man hafte 
auch für Sachen, die man unter seiner „garde“ habe, zur Grundlage einer allgemeinen 
Sachhalterhaftung gemacht, obwohl der Gesetzgeber hiermit lediglich die in Art. 
1384, 1385 Cc normierte Gefährdungshaftung für Schäden durch Tiere und Gebäude 
ankündigen wollte.289 Und heute wird unstrittig die Haftung des Sachhalters („gar-
dien“) nach Art. 1384 al. 1 Cc durch jede, also auch eine an sich ungefährliche, be-
wegliche oder unbewegliche Sache ausgelöst. Die Sachhalterhaftung setzt lediglich 
die Verursachung eines Schadens durch eine Sache voraus, eine „faute“ des „gardien“ 
ist nicht erforderlich. Nach dieser Theorie müsste allerdings der „commettant“ al-
lein die Haftung für einen entstandenen Schaden übernehmen. Sie kann deswe-
gen nicht zur Begründung der „commettant“ – Haftung dienen. Denn nach tradi-
tioneller und bis zum Urteil „Costedoat“ auch von der „Cour de cassation“ ver-
tretenen Sicht tritt die Haftung des „commettant“ neben die Haftung des „prépo-
sé“. Sie ersetzt diese also nicht. Der Gehilfe bleibt nach bisherigem Verständnis 
persönlich verantwortlich für die Schäden, die er im Rahmen seiner Tätigkeit 
verursacht. Dieser Umstand, genauso wie der danach mögliche Rückgriff des 
„commettant“ beim „préposé“, widerspricht der Risikotheorie. Kurz, die persön-
liche Haftung des Gehilfen lässt sich nicht mit der Risikotheorie vereinbaren.290

Außerdem müsste auch die Haftung des „commettant“ begründet werden kön-
nen, ohne dass ein „faute“ „préposé“ gegeben ist. 291 Doch bisher wurde im 
Rahmen des Art. 1384 al. 5 Cc immer ein „fait fautif“ des unmittelbaren Scha-
densverursachers gefordert. 

C. Repräsentationstheorie 

Der Risikotheorie nicht unähnlich ist die sog. Repräsentationstheorie.292 In der Aus-
übung seiner Aufgabe verwirklicht der „préposé“ die Aktivität seines „commettant“ 
derart, dass er für die Erfüllung des Auftrages an die Stelle des letzteren tritt. Die 
Handlung des Gehilfen wird damit zur Handlung des Geschäftsherrn. Als Rechtferti-
gung dient die Idee, dass der „préposé“ der verlängerte Arm des Arbeitgebers ist. Er 
handelt an Stelle und für die Rechnung des Geschäftsherrn und repräsentiert ihn des-

                                              

288 Savatier, I, n° 274 ff, S. 349 ff. 
289 S.o. unter S. 15 ff.
290 Flour/Aubert/Savaux, n° 205, S. 197. 
291 Terré/Simler/Lequette, n° 802, S. 652. 
292 Dorwling-Carter, Gaz.Pal. 1988.2, S. 640, 641. 
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wegen. Es handelt sich also um eine Vertretung in der Handlung, nicht um eine Ver-
tretung im eigentlichen Sinn. So stellt sich also für einen außenstehenden Dritten dar, 
als ob de Geschäftsherr selbst handelt.293 Damit ist die „faute“ des Gehilfen die „fau-
te“ des „commettant“.

Hiergegen wenden Flour/Aubert/Savaux zutreffend ein, dass man doch keine „faute“ 
in Vertretung begehen könne: 

„Pourtant, l’idée de représentation est impossible à accepter. A proprement parler, 
on ne commet pas de fautes par procuration. “294

Auch im französischen Recht ist eine Vertretung nur bei Rechtsgeschäften möglich. 
Folgte man der Repräsentationstheorie, so läge streng genommen auch keine Haftung 
für einen „fait d’autrui“ mehr vor, da die Handlung des Gehilfen als Handlung des 
„commettant“ gesehen wird.295 Damit kann über sie genauso wenig wie über die Ri-
sikotheorie die „responsabiltié personnelle“ des „préposé“ begründet werden.  

D. Garantiehaftung 

Die wohl am meisten vertretene Theorie ist diejenige der Garantiehaftung. Die Haf-
tung der „commettants“ wird deswegen begründet, weil die „préposés“ – zieht man 
die Höhe der Schäden in Betracht, die diese heute verursachen können - normalerwei-
se nicht in der Lage sind, persönlich die Schadensersatzleistung sicher zu stellen. 
Deswegen bestimme das Gesetz, dass die ersteren die Zahlungsfähigkeit der letzteren 
garantieren müssen. Dieses Verständnis, so die Vertreter der Theorie, könne das ge-
samte Haftungssystem erklären:

Ziel des Gesetzes sei es, das Opfer zu entschädigen. Bestünde nun die Möglichkeit 
einer Entlastung seitens des Geschäftsherrn, würde der Geschädigte in Gefahr laufen, 
den möglicherweise einzigen Schuldner zu verlieren, der in der Lage ist, ihn zu ent-
schädigen. 

Dass der „préposé“ persönlich haftbar bleibt, sei normal. Er habe – ist das Opfer erst 
einmal entschädigt – als eigentlicher Verursacher der „faute“ den Schaden im Ergeb-
nis zu tragen; andererseits, sollte der „commettant“ in Insolvenz fallen, kann das Op-
fer immer noch bei ihm als dem eigentlichen Schadensverursacher Ersatz verlangen.

                                              

293 Mazeaud/Chabas, n° 483, S. 517 ff.. 
294 Flour/Aubert/Savaux, n° 207, S. 199. 
295 Terré/Simler/Lequette, n° 802, S. 653. 
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ZUSAMMENFASSUNG

§ 1 Allgemeine Entwicklung des französischen Deliktsrechts 

A. Rechtsprechung 

Mit dem Willen die Opferentschädigung sicherzustellen, haben die französischen Ge-
richte der „théorie du risque“ zu einem bei Schaffung des „Code civil“ nicht zu erwar-
tenden Siegeszug verholfen. So spricht Tournafond von einer „progression brutale et 
spectaculaire de la théorie du risque“.909 Entscheidende Schritte im Rahmen dieser 
Entwicklung waren die Urteile aus dem Jahr 1988 über die extrem restriktive Ausle-
gung des „abus de fonction“, die Einführung der „responsabilité générale du fait 
d’autrui“ im Jahr 1991, die verschuldensunabhängige Haftung der Eltern für ihre Kin-
der im Jahr 1997, sowie zuletzt die Haftung der Eltern für Taten ihrer Kinder unab-
hängig von deren eigener „responsabilté“ (2001).  

Weiteres kennzeichnendes Element dieser Entwicklung ist die zunehmende „objecti-
visation de la faute“ im Rahmen der Art. 1382, 1383 Cc. Diese Artikel künden von 
der persönlichen Verantwortung des Schädigers. Der in ihnen zum Ausdruck kom-
mende Gedanke bildet die Basis des „droit de la responsabilité“. Jeder, der vorsätzlich 
oder fahrlässig eine „faute“ begeht, muss den Schaden ersetzen, den er dadurch verur-
sacht hat. Die subjektive Komponente der „faute“ verliert jedoch auch hier immer 
mehr an Bedeutung. Teilweise scheint es sogar, dass eine „faute“ schon nicht mehr 
Anspruchsvoraussetzung ist. So verzichtet die Rechtsprechung bereits bei Nachbar-
schaftsstreitigkeiten oder bei Körperverletzungen auf den Nachweis einer „faute“ 
bzw. stellt nur geringe Anforderungen an diesen. Ausreichend ist ein ungewöhnliches 
Verhalten.910 Ausschlaggebender Grund ist wiederum, die Entschädigung des Opfers 
sicherzustellen bzw. zu erleichtern.

B. Gesetzgeber 

Auch für den französischen Gesetzgeber spielt der Gedanke der unkomplizierten Ent-
schädigung des Opfers eine wichtige Rolle. Zu sehen ist dies an zahlreichen Gesetzen, 
die die Vereinfachung der Erlangung von Schadensersatz durch Geschädigte zum Ziel 
haben.911 Beispielhaft seien angeführt912, das Gesetz vom 9. April 1898 über Arbeits-
unfälle, das ein automatisches und pauschales Entschädigungssystem losgelöst von 

                                              

909 Tournafond, D. 2001, S. 2851. 
910 S.o. S 16 f. 
911 So Kessous/Desportes, étude, S. 257.. 
912 Der Wortlaut der folgenden Gesetze lässt sich im Internet unter www.legifrance.gouv.fr abrufen 
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der „faute“ einführte, das Gesetz vom 26. Mai 1977 über die zivilrechtliche Haftung 
und obligatorische Versicherung von Schiffseigentümern für Schäden, die aus der 
Verschmutzung der Meere durch Treibstoff stammen, das Gesetz vom 31. Dezember 
1991 über die Opfer von mit HIV verseuchten Bluttransfusionen und vor allem das 
Gesetz vom 5 Juli 1985, das der Verbesserung der Situation von Opfern von Ver-
kehrsunfällen und der Beschleunigung des Entschädigungsverfahrens dient, das Ge-
setz vom 9. September 1986 über den Kampf gegen den Terrorismus und über Staats-
schutzdelikte, das Gesetz vom 4. Januar 1993 über die Sicherheit bei Bluttransfusio-
nen das Produkthaftungsgesetz vom 19. Mai 1998, sowie zuletzt das Gesetz vom 4. 
März 2002 betreffend die Rechte von Kranken und die Qualität des Gesundheitssys-
tems, das ein Entschädigungssystem für Opfer von „dommages médicaux“ einführte, 
das fast alle Risiken abdeckt, denen Kranke ausgesetzt sein können.913 In all diesen 
Fällen spielt die „faute“ bei der Frage nach der Entschädigung keine Rolle mehr. Zu 
dieser Liste zu rechnen ist wohl auch der im Jahr 1967 neu gefasste Art. 489-2 Cc, der 
ja ausdrücklich vorsieht, dass auch ein geistig Behinderter zu Schadensersatzleistun-
gen verpflichtet ist.

Des Weiteren ist an die verschiedenen Fonds zu denken, die der französische Gesetz-
geber geschaffen hat. So z.B. der Fond für die Opfer von Verkehrs- und Jagdunfäl-
len914, von terroristischen Anschlägen und anderen Straftaten gegen Personen915. Die-
se Fonds begründen ein Recht auf Entschädigung für alle Opfer, die körperliche 
Schäden davongetragen haben. 

C. Einfluss der Versicherungen 

Nicht zu übersehen ist auch der Einfluss, den die verschiedenen Versicherungen auf 
die Lösung Rechtsprechung genommen haben. Es drängt sich der Eindruck auf, dass 
die „Cour de cassation“ „im Zweifel“ nach einer bestehenden Versicherung sucht, die 
den entstandenen Schaden ersetzen kann. So geschehen im Urteil „Levert“.916 Dort 
waren die Eltern des den Schaden verursachenden Kindes versichert und mussten ihn 
nicht persönlich begleichen. Ohne den Anspruch gegen die Eltern wäre das Opfer 
aber vollkommen ohne Entschädigung geblieben. Auch im Fall der Inanspruchnahme 
des angestellten Arztes im Urteil „AHNAC“ mag der bestehende Versicherungs-
schutz eine Rolle gespielt haben.917 Denn der beklagte Arzt war versichert und trug 

                                              

913 C. Radé, D. 2003, S. 2247. 
914 Fonds de Garantie contre les Accidents de Circulation et de Chasse (FGA), www.fga.fr
915 le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI); 
www.fgti.fr
916 S. oben S. 46. 
917 S. oben S. 176. 
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